
   
 
 

 
 

10.08.2011 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

Satzung der Novitas BKK durch 7. Nachtrag geändert 
 
 
Der Verwaltungsrat der Novitas BKK hat am 28.06.2011 beschlossen, die Satzung der Novi-
tas BKK durch einen 7. Nachtrag zu ändern. 
 
Das Bundesversicherungsamt hat den 7. Satzungsnachtrag am 05.08.2011 wie folgt geneh-
migt: 
 

 

 

Siebter Nachtrag 

zur Satzung der Novitas BKK  

Artikel I 

 
1. § 4 Absatz I wird wie folgt neu gefasst: 
 
I. Die Entscheidung über die Widersprüche und der Erlass von Widerspruchsausschüs-

sen wird zwei Widerspruchsausschüssen übertragen. Die Widerspruchsausschüsse 
haben ihren Sitz in Duisburg. 

 
2. § 4 Absatz II Nummer 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
II. 2. Für die Mitglieder des Widerspruchsausschusses werden je Gruppe drei Stell- 

vertreter zur Vertretung im Verhinderungsfalle gewählt, die das Amt in der 
Reihenfolge ihrer Aufstellung und Verfügbarkeit wahrnehmen (Listenstellver-
tretung). 

 
3. § 4 Absatz II Nummer 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
II. 3. Die Versichertenvertreter der Widerspruchsausschüsse und deren Lis- 

tenstellvertreter werden von den Versichertenvertretern des Verwaltungsrates 
gewählt. Die Arbeitgebervertreter der Widerspruchsausschüsse und deren Lis-
tenstellvertreter werden von den Arbeitgebervertretern im Verwaltungsrat ge-
wählt. Die Wahl erfolgt für die Amtszeit des Verwaltungsrates. Die Mitglieder 
der Widerspruchsausschüsse bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger das Amt an-
treten. 

 
 
 



   
Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
1. Der Verwaltungsrat hat diesen 7. Satzungsnachtrag am 28.06.2011 beschlossen. 
 
2. Artikel I tritt am 01.10.2011 in Kraft.  
  
 
 
Der 7. Nachtrag zur Satzung der Novitas BKK ist in allen Geschäftsstellen zur Einsichtnahme 
ausgelegt. Außerdem finden Sie den Satzungsnachtrag im Intranet unter der Homepage 
www.novitas-bkk.de. 
Diese Information dient zugleich als Bekanntmachung nach § 19 der Satzung der Betriebs-
krankenkasse. 
 
Duisburg, den 10.08.2011 
 
Novitas BKK 
Der Vorstandsvorsitzende 
 
gez.: Ernst Butz 
 
 
Beginn des Aushangs:  Aushangsfrist:   Aushang bis: 
11. August 2011   zwei Wochen    25. August 2011 
 


